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7. Jahrgang Ausgabe 11/2010 Rhede, 29.06.2010 

 
 
Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Rhede, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben 
sind, werden im „Amtsblatt der Stadt Rhede“ vollzogen. Das Amtsblatt erscheint bei Bedarf. Auf 
sein Erscheinen soll jeweils in der Tageszeitung Bocholter-Borkener Volksblatt hingewiesen 
werden. (§ 16 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Rhede) 
• Das Amtsblatt liegt im Rathaus (u.a. im Bürgerbüro) sowie in allen Geschäftsstellen der örtli-

chen Banken und Sparkassen zur kostenlosen Mitnahme aus. 
• Einzellieferung oder Dauerbezug erfolgen kostenlos durch die Stadtverwaltung Rhede  

- Ratsbüro -, Rathausplatz 9, 46414 Rhede, Tel. 02872/930-0, E-Mail: info@rhede.de 
• Im Internet steht das Amtsblatt unter www.rhede.de zur Verfügung. Dort besteht auch die 

Möglichkeit, den kostenlosen E-Mail-Newsletter zu bestellen, mit dem der Abonnent auf neu 
erschienene Amtsblätter automatisch hingewiesen wird. 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 
 
Herrn Welmer Ijmker zuletzt bekannte Anschrift Harwick 10, 48712  
Gescher  
 
ist ein Bescheid vom 27.05.2010 mit dem Aktenzeichen 01.04639.2 zu-
zustellen. 
Der Aufenthalt des Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird 
der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in 46414 Rhede, Rathaus-
platz 9, Zimmer 235 (1. Obergeschoß) eingesehen und von dem Betrof-
fenen in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen verstrichen sind. Durch 
diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 
296) in der zurzeit geltenden Fassung. 
 
 
Rhede, 10.06.2010                   Der Bürgermeister 
                          In Vertretung 
          Paul Regniet 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 
 
Herrn Rudi Bornemann zuletzt bekannte Anschrift Bahnhofstraße 31, 
46414 Rhede 
 
ist ein Bescheid vom 27.05.2010 mit dem Aktenzeichen 01.06007.9 zu-
zustellen.  
Der Aufenthalt des Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird 
der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in 46414 Rhede, Rathaus-
platz 9, Zimmer 235 (1. Obergeschoß) eingesehen und von dem Betrof-
fenen in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag dieser Veröffentlichung zwei Wochen verstrichen sind. Durch 
diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 
296) in der zurzeit geltenden Fassung. 
 
 
Rhede, 10.06.2010                         
          Der Bürgermeister 
          In Vertretung 
          Paul Regniet 
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Bekanntmachung 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Rhede BS 23“  

(Bereich zwischen B 67, Krechtinger Straße  
und Rilkestraße in Rhede) 

 
Die Stadt Rhede beabsichtigt, im Bereich der Flächen zwischen B 67, 
Krechtinger Straße und Rilkestraße den Bebauungsplan „Rhede BS 23“ 
aufzustellen. 
Mit diesem Bebauungsplan erfolgt ein weiterer Realisierungsabschnitt 
der Wohnbaulandentwicklung Rhede-Süd. Es soll ein Allgemeines 
Wohngebiet für Einzel- und Doppelhausbebauung ausgewiesen werden. 
 

 
 

Abgrenzung des Plangebietes, Gemarkung Rhede, Flur 19 
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Die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwe-
cke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die 
Neugestaltung oder Entwicklung in Betracht kommen, und die voraus-
sichtlichen Auswirkungen der Planung erfolgt am 

 
6. Juli 2010 um 18:00 Uhr  

im Rathaus der Stadt Rhede,  
Rathausplatz 9, 46414 Rhede,  

Zimmer 209 (1. Obergeschoss). 
 

In dieser Veranstaltung wird Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung 
gegeben. 
 
Rhede, 25.06.2010 
           
          Der Bürgermeister 
          In Vertretung 
          Paul Regniet 
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Am Mittwoch, dem 7. Juli 2010, 18:00 Uhr, findet im Rats- u.  
Kultursaal des Rathauses im 1. OG eine Sitzung des Rates der 
Stadt Rhede statt.  
 

Zum Besuch des öffentlichen Teiles der Sitzung lade ich hiermit ein. 
 
TAGESORDNUNG 
 
A) ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
Punkt 1: 1. Änderung des Bebauungsplanes "Rhede BS 17" (Bereich 

einer Fläche Ecke Krechtinger Straße/Rudolf-Diesel-Straße) 
im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB: Aufstellung 
und öffentliche Auslegung 
 

Punkt 2: 46. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rhede 
(Bereich südlich der ehemaligen Bahntrasse und westlich des 
Klüünkamp) - Erneute öffentliche Auslegung 
 

Punkt 3: Aufstellung des Bebauungsplanes "Rhede G 22" (Bereich süd-
lich der ehemaligen Bahntrasse und westlich des Klüünkamp) 
 

Punkt 4: 42. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rhede 
(Bereich südlich der ehem. Bahnlinie, nördlich des Dännendiek 
und östlich des Klüünkamp einschließlich der Verkehrsfläche 
"Klüünkamp") – Feststellungsbeschluss 
 

Punkt 5: Aufstellung des Bebauungsplanes "Rhede G 20" (Bereich süd-
lich der ehemaligen Bahnlinie, nördlich des Dännendiek und 
östlich des Klüünkamp einschließlich der Verkehrsfläche 
"Klüünkamp") – Satzungsbeschluss 
 

Punkt 6: Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Rhe-
de G 10" (Bereich des ehemals geplanten Möbelhauses auf 
der Fläche zwischen Mühlenweg, Johann-Strauß-Straße und 
Dännendiek) – Satzungsbeschluss 
 

Punkt 7: 45. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rhede 
(Bereich einer Fläche zwischen Mühlenweg, Johann-Strauß-
Straße und Dännendiek) – Feststellungsbeschluss 
 

Punkt 8: Aufstellung des Bebauungsplanes "Rhede G 21" (Bereich ei-
ner Fläche zwischen Mühlenweg, Johann-Strauß-Straße und  
Dännendiek) – Satzungsbeschluss 
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Punkt 9: 40. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rhede 
(Bereich östlich der Barloer Straße, nördlich der Straße "Im 
Schlatt" und westlich der Bebauung am Wissingkamp)  
- Aufstellungsbeschluss 
 

Punkt 10: Aufstellung des Bebauungsplanes "Vardingholt BN 6" (Bereich 
östlich der Barloer Straße, nördlich der Straße "Im Schlatt" und 
westlich der Bebauung am Wissingkamp) - Aufstellungsbe-
schluss 
 

Punkt 11: Frühzeitige Bürgerinformation zu beabsichtigten Straßenbau-
maßnahmen nach § 8 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG 
NRW) 
 

Punkt 12: Bestellung des Beigeordneten zum Vertreter der Stadt Rhede 
für die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Rhede 
GmbH 
 

Punkt 13: Fortschreibung des Frauenförderplanes für den Zeitraum  
2010 – 2012 
 

Punkt 14: Fragen von Einwohnerinnen und Einwohnern 
 

Punkt 15: Mitteilungen und Anfragen 
 
 

 

B) NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
Punkt 16: Mitteilungen und Anfragen 
 
 
 
 
 
Rhede, 25.06.2010 Der Bürgermeister 

In Vertretung 
Paul Regniet 

 
 
 
 
 
 
 
 


